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Außerhochschulische Anrechnung
-

Grundlagen



I n h a l t

• Transparenz …
sieht anders aus. Ergebnisse einer bundesweiten Hochschulumfrage.

• Zentrale Begriffe + Sachverhalte
Anerkennung + Anrechnung; Formen des Kompetenzerwerbs; pauschale + individuelle
Verfahren; Niveau + Inhalt; gleichartig, gleichwertig + kein wesentlicher Unterschied; 
Obergrenzen; Rechtsanspruch

• Rechtliche Grundlagen
Hessisches Hochschulgesetz; Lissabon-Konvention; Beschlüsse der Kultusministerkonferenz; 
Ländergemeinsame Strukturvorgaben; Akkreditierungsrat; Musterrechtsverordnung; 
Verwaltungsverfahrensgesetz
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Zentrale Begriffe + 
SachverhalteAnerkennung + Anrechnung 
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• formal erworbene Kompetenzen

• durch Curricula / Lehrpläne dokumentiert
• durch Prüfungen verifiziert
• staatlich anerkannte Abschluss 

• non-formal erworbene Kompetenzen

• nicht durch transparente Curricula dokumentiert,
• nicht durch formale Prüfungen verifiziert
• Zertifikate ohne staatliche Anerkennung

• informell erworbene Kompetenzen

• in praktischen Kontexten erworben
• Kompetenzerwerb nicht vorsätzlich intendiert
• nicht dokumentiert und nicht zertifiziert



Zentrale Begriffe + 
SachverhalteFormen des Kompetenzerwerbs
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• formal erworbene Kompetenzen

• non-formal erworbene Kompetenzen

• informell erworbene Kompetenzen

„Zudem darf die Anrechnung auch nicht insoweit eingeschränkt werden, 
als dass beispielsweise nur formal erworbene Kompetenzen angerechnet 
werden (z. B. aus einer Berufsausbildung). Für Antragstellende muss die 
Möglichkeit bestehen, auch informell und non-formal erworbene 
Kompetenzen zur Anrechnung beantragen zu können.“

FIBAA Consult



Zentrale Begriffe + 
Sachverhalte
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Pauschales Anrechnungsverfahren bedeutet

einmaliger - zwischen 2 Bildungsgängen

Äquivalenzvergleich - zwischen 2 Bildungsangeboten

- zwischen 2 Bildungskonzepten

- zwischen 2 Curricula

- zwischen 2 Bildungsprofilen

- …

mit positiver oder negativer Anrechnungsentscheidung 
für alle identischen Anrechnungsanträge

zwischen einem Bildungsangebot und 
Menschen mit ihren individuell ausgestalteten Bildungskarrieren!≠

pauschale + 
individuelle Verfahren



Zentrale Begriffe + 
Sachverhalte
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Individuelles Anrechnungsverfahren bedeutet

Äquivalenzvergleich - zwischen einem Bildungsangebot und

Menschen mit ihren individuell  

ausgestalteten Bildungskarrieren!

mit positiver oder negativer Anrechnungsentscheidung 
ausschließlich für einen spezifischen Anrechnungsantrag

zwischen 2 Bildungsgängen, 2 Bildungsangeboten, 2 Curricula,
2 Bildungskonzepten, 2 Bildungsprofilen ...≠

pauschale + 
individuelle Verfahren



Zentrale Begriffe + 
SachverhalteNiveau + Inhalt
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Anrechnung und Anerkennung bzw.
Anrechnungs- und Anerkennungsanalysen 

basieren immer auf der vergleichenden Analyse 

der Niveaus sowie der  
Lernergebnissen / Lerninhalten 

von bereits erbrachten Leistungen und Zielmodul.

KMK-Beschluss vom 28.06.2002: Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium (I)



Zentrale Begriffe + 
SachverhalteGleichartig, gleichwertig + 

kein wesentlicher Unterschied
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gleichartig: - Perspektive = Zielmodul
- identisches Niveau
- inhaltliche Kongruenz

gleichwertig: - Perspektive = Zielmodul
- identisches Niveau (ggf. in definiertem Korridor)
- kompatible bzw. vereinbare Lernergebnisse / Inhalte

kein wesentlicher - Perspektive ≠ Modul
Unterschied: - Perspektive = Studienerfolg

- Niveau sowie Lernergebnisse / Lerninhalte weisen 
in Bezug auf die erfolgreiche Absolvierung eines 
bestimmten Studiengangs keinen wesentlichen 
Unterschied auf



Zentrale Begriffe + 
SachverhalteObergrenzen
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Anerkennung:
- keine Obergrenze
- gegenwärtig noch im Ermessen 

der anerkennenden Hochschule

Anrechnung:
- KMK-Vorgabe 50%
- kein Spielraum



Zentrale Begriffe + 
SachverhalteRechtsanspruch
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Recht auf Einreichung

Recht auf Überprüfung

Begründung bei Ablehnung

Lissabon-Konvention, KMK-Beschlüsse, Musterrechtsverordnung, HHG, 
Rundschreiben Akkreditierungsrichtlinien, Verwaltungsverfahrensrecht
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Rechtliche Grundlagen

„Über die Anerkennung von Qualifikationen, die an einer anderen Hochschule erworben wurden, 
soll allein auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten entschieden werden.“

„Die Verfahren und Kriterien [...] müssen durchschaubar, einheitlich und zuverlässig sein.“

„Die Beweislast [...] liegt jedoch bei der ablehnenden Hochschule.“

“Außerhalb [...] erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können [...] angerechnet werden“

„Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen gewährleistet werden“

„nach Inhalt und Niveau [...] gleichwertig“

„qualitativ-inhaltlichen Kriterien [...] im Rahmen der Akkreditierung überprüft werden“

„Außerhalb [...] erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können höchstens 50 % [...] ersetzen“

“gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbereichs erworben
wurden, sind bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen“

„Es [Studiengangkonzept] legt [...] Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte
Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen [fest].“

„Das System gewährleistet … Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte 
Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen.“ 

Lissabon-Konvention
2007

KMK-Beschlüsse
2002 + 2008

Lg. Strukturvorgaben
KMK 2010

Richtlinien 
Akkreditierungsrat
2013



„Anrechenbar sind nur solche Kompetenzen, die nach Inhalt und Niveau dem Teil des 
Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. Dabei können solche außerhalb 
des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten höchstens 50 % eines 
Hochschulstudiums ersetzen.“

“1Außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können auf ein 
Hochschulstudium angerechnet werden, wenn die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten
den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind und die Kriterien 
für die Anrechnung im Rahmen der Akkreditierung nach § 12 Abs. 2 überprüft worden sind. 
2Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 vom Hundert der in dem Studiengang erforderlichen 
Prüfungsleistungen durch die Anrechnung ersetzt werden..“

„§ 39 Begründung des Verwaltungsaktes
(1) Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch 
bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der 
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe 
mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die 
Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte 
erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens 
ausgegangen ist.“

KMK-Musterrechtsverordnung
2017

HHG § 18 (6)
2010 / 2017

Verwaltungsverfahrensgesetz
2003 / 2017
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Rechtliche Grundlagen

EU, Bundestag und KMK verpflichten Hochschulen 
via Akkreditierung zu einer ernsthaften Umsetzung, 

d. h. zu einer formal, methodisch und inhaltlich nachvollziehbaren

• Anrechnung + Anerkennung bzw. 
• Nicht-Anrechnung + Nicht-Anerkennung bzw.
• Prüfung von Anrechnungs- und Anerkennungswünschen.

Allerdings ... 
lässt sich die Legislative auch nicht näher über die formale, methodische und inhaltliche 

Ausgestaltung von Anrechnungs- und Anerkennungsprozessen aus!

 Situation der erstaunlich unregulierten Regulierung

 Gestaltungsspielraum,

welcher mittlerweile verbindlich im Kontext der Akkreditierung auszufüllen ist.



Herzlichen Dank!

Dr. Mario Stephan Seger   |   +49.6151.16-30166   |   mario.seger@h-da.de18
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